INSTANDHALTUNGSVERTRAG?Y
far

Gefahrenmeldeanlagen
(Instand GMA 2018)

X Neuanlage in Verbindung mit Bauausfihrungsauftrag
[] Bestehende Anlage

ZWISChen: o e,
vertreten durch: YOS N s

vertreten durch: t€chnische Leitung e,

Auftragsnummer des AuftragnNenmers: ...
- nachstehend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird far

Standort(e) der Anlage(n): Klinkum am Europakanal in Erlangen . . . ..

Nutzer der Anlage: Klinikum am Europakanal in Erlangen

Baudurchfiihrende Dienststelle: Bezirkskliniken Mittelfranken

Geheimhaltungsgrad der Anlage?: .........cccoooeeeceeicieeeee e

folgende Vereinbarung getroffen:

! bei Beauftragung im Rahmen eines Bauausflihrungsauftrags nach VOB/B handelt es sich nicht um einen eigen-
standigen Vertrag, sondern um die fur den Leistungsteil "Instandhaltung"” geltenden Konditionen, auch wenn der
Begriff "Vertrag" verwendet wird.

2 ggf. vom AG auszufiillen
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1 Gegenstand des Vertrages

1.1 Bestandteile des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist die Instandhaltung folgender Gefahrenmeldeanlage (GMA) mit
den in den Preisblattern aufgefihrten Anlagen und deren Einrichtungen und Geraten:

[] Brandmeldeanlage (BMA) / SprachAnlage (SAA)

[0  Einbruch- /Uberfallmeldeanlage (EMA/UMA)

X  Sonstige Anlagen

Gelandeluberwachungsanlage

Zutrittskontrollanlage nach DIN EN 60839-11
VideolUberwachungsanlage

Elektroakustisches Notfallwarnsystem (ENS) nach DIN 50849
Objektfunkanlage

OXOOOO

D

In den Preisblattern ist die Vergltung der einzelnen Leistungen vereinbart.

Folgende Leistungen werden vereinbart:

Inspektion?

Wartung?

Instandsetzung?

Begehung

Erweiterung vorhandener Anlagen
Systembetreuung

Besondere Leistungen

OO0O0OXXXO

Werden auf Veranlassung des AG Leistungen an nicht in den Preisblattern aufgefihrten An-
lagen und deren Einrichtungen und Geraten vereinbart, so sind diese nach Ausfiihrung ge-
sondert zu verguten.

1.2 Definitionen zum Vertrag

Insoweit in diesem Vertrag Begriffe der DIN 31051 verwendet werden, gelten fir diese Be-
griffe die Definitionen dieser DIN. Betrachtungseinheiten gemaf DIN 31051 sind z. B. Gefah-
renmeldezentrale, Baugruppen, Einrichtungen, Geréate und Austauschteile/-baugruppen. So-
weit im Vertrag der Begriff Gefahrenmeldeanlage (bzw. Brandmeldeanlage oder Einbruch- /
Uberfallmeldeanlage) verwendet wird, kann es sich im Einzelfall auch um mehrere Anlagen
oder Anlagenteile handeln.

Es gilt als vereinbart, dass sich die wirtschaftliche Vertretbarkeit der Verbesserung einer
Schwachstelle gemafd DIN 31051 auf die Wirtschaftlichkeit fir den AG bezieht, unabhéngig
davon, ob die Verbesserung auch fur den AN wirtschatftlich ist.

Als Zeitintervall der Verfugbarkeit der Gefahrenmeldeanlage geman DIN 31051 gilt die Lauf-
zeit dieses Vertrages als vereinbart.

Verbrauchsmaterial ist jeder Stoff, der infolge bestimmungsgemaler Inanspruchnahme ver-
braucht wird, sei es, dass er aufgebraucht wird (Substanzverlust) oder dass er durch Verar-
beitung oder Nutzung so verandert wird (Substanzverénderung), dass er bei Bedarf ersetzt
werden muss. Beispiele: Toner, Papier, Energietrager, Batterien, etc. Akkumulatoren sind
Anlagenteile, deren Lebensdauer im Verhdaltnis zur Lebensdauer der Ubergeordneten Be-
trachtungseinheit verkirzt ist. Der Austausch von Akkumulatoren und Batterien in Anlagen-
teilen ist in Abschnitt 2.3 ,Instandsetzung” enthalten.

Abweichende Regelungen kénnen in der Anlage 3 ,Besondere Vereinbarungen“ vereinbart
werden.

O zutreffendes vom AG auszuwahlen
D Ggf. vom AG auszufiillen
2 Bei BMA, SAA, EMAJUMA, Zutrittskontrollanlagen und Objektfunkanlage in jedem Fall auszuwahlen
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2 Leistungen des Auftragnehmers (BMA/SAA)

BMA mit akustischer Alarmierung

BMA mit akustischer Alarmierung und SAA
BMA mit SAA

SAA

ooon

2.1 Inspektion

2.1.1 Leistungen

Die Leistungen der Inspektion umfassen alle MaRnahmen zur Feststellung und Beurteilung
des Istzustandes der Betrachtungseinheit (hier BMA/SAA) und deren Einrichtungen und Ge-
rate gemanR DIN 31051. Dazu gehdren die Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und
das Ableiten der notwendigen Konsequenzen fir die kiinftige Nutzung.

Der AN fuhrt die Inspektion der BMA /SAA und deren Einrichtungen und Geréate wie folgt
durch:

X 4 mal jahrlich, fur Teile gemaf DIN VDE 0833-1, Punkt 5.3.2.1 und soweit zutref-
fend, gemaR DIN VDE 0833-4, Anhang 1.2

X 1mal jahrlich, fur Teile gemaf DIN VDE 0833-1, Punkt 5.3.2.1
Werden bei der Inspektion Fehler festgestellt, ist der AG unverziglich zu unterrichten. Die
Durchfiihrung und die Ergebnisse der Inspektion sind in einem Prifbericht und dem Be-

triebsbuch entsprechend VdS 2182 zu dokumentieren.

Fir den fehlerhaften Teil der BMA /SAA oder deren Einrichtungen und Geréate hat der AN in
der in Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit die Instandsetzung einzuleiten.

2.1.2 Ausfuhrungszeit
Die Inspektionen sind durchzufihren:

[ ] Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (auRer an gesetzlichen Feiertagen)

2.1.3 Vergutung
Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt vereinbarten Preisen. Diese enthalten
alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Vergi-
tung“ geregelt.

X Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

[] Die geforderte Vergltung ist in die im Preisblatt 1 anzugebenden Kosten fir die
Instandhaltung mit einzurechnen.?

[] Die geforderte Vergutung ist im Preisblatt 1a anzugeben.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen

D Ggf. vom AG auszufiillen

2 Feld stets anzukreuzen (Ausnahme: Die Kosten der Instandhaltung werden nachweislich von verschiedenen
Verwaltungen getragen).
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2.2  Wartung (BMA/SAA)

2.2.1 Leistungen

Die Leistungen der Wartung umfassen die regelmaRligen MalRnahmen zur Erhaltung des
einwandfreien Zustands und der Funktion der Betrachtungseinheit (hier BMA/SAA) und
deren Einrichtungen und Gerate nach der Arbeitsanweisung des Herstellers und gemanr DIN
31051 (MaRRnahmen zur Verzégerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates).
Hierzu zahlt auch das Beseitigen aller Verunreinigungen an zentralen Einrichtungen und
Geraten, soweit diese durch bestimmungsgemaliien Betrieb entstehen.

Der AN fuhrt die Wartung der BMA/SAA und deren Einrichtungen und Geraten wie folgt
durch:

X 1 mal jahrlich, gemafl? DIN VDE 0833-1, Punkt 5.3.3 und soweit zutreffend gemaf
DIN VDE 0833-4, Anhang 1.3

Die Durchfihrung und die Ergebnisse der Wartung sind in einem Prifbericht und dem Be-
triebsbuch entsprechend VdS 2182 zu dokumentieren.

Werden bei der Wartung Fehler festgestellt, ist der AG unverziglich zu unterrichten. In die-
sem Fall hat der AN, in der in Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung
einzuleiten.

2.2.2 Ausfuhrungszeit
Die Wartungen sind durchzufiihren:

[l Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (auRer an gesetzlichen Feiertagen)

2.2.3 Vergutung

Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt vereinbarten Preisen. Diese enthalten
alle Nebenkosten und die Kosten der zur Wartung erforderlichen Betriebsstoffe, Hilfsstoffe
und Werkzeuge sowie deren Anlieferung. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere
Regelungen zur Vergtitung” geregelt.

X Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

[] Die geforderte Vergitung ist in die im Preisblatt 1 anzugebenden Kosten fir die
Instandhaltung mit einzurechnen.?

[] Die geforderte Vergutung ist im Preisblatt 1b anzugeben.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen

D Ggf. vom AG auszufiillen

2 Feld stets anzukreuzen (Ausnahme: Die Kosten der Instandhaltung werden nachweislich von verschiedenen
Verwaltungen getragen).
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2.3 Instandsetzung (BMA/SAA)
2.3.1 Leistungen

Die Leistungen der Instandsetzung umfassen alle Mafinahmen, die ausgefiihrt werden, um
die geforderte Funktion der Betrachtungseinheit (hier BMA/SAA) und deren Einrichtungen
und Gerate wieder herzustellen. Dazu gehoért die Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung, Funkti-
onsprifung, Abnahme und Rickmeldung.

Der Meldertausch ist rechtzeitig vorzunehmen, wenn die Notwendigkeit nachgewiesen wird.
Dies kann erfolgen durch: Protokollierte Meldung aus der Zentrale, Einhaltung einer Frist It.
normativer Vorgaben).

Der AN fluhrt die Instandsetzung wie folgt durch:

X am Standort der BMA/SAA, erforderlichenfalls durch Verwendung von Ersatzbau-
gruppen / Austauschteilen.

Die Durchfihrung und die Ergebnisse der Instandsetzung sind in einem Arbeitsrapport und
dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2182 zu dokumentieren.

2.3.2 Ausfuhrungszeit
Die Leistungen sind durchzufiihren:

[] Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (auBer an gesetzlichen Feiertagen)
[ WAENIENG ...ttt ee et aeebe b e e be st et e sbeere e nee D

Falls die Ausfuihrung au3erhalb der vereinbarten Zeiten notwendig wird, so ist dies im Einzel-
fall zwischen AG und AN abzustimmen.

2.3.3 Reaktionszeiten
Die Einleitung qualifizierter MalRnahmen erfolgt:

[] innerhalb von 24 h fur Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festge-
stellt wurden bzw. nach Stérungsmeldung durch den AG

2.3.4 Vergitung

Die Vergutung bestimmt sich nach dem im Preisblatt vereinbarten Preisen. Diese enthalten
alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Vergi-
tung“ geregelt. Nicht enthalten und gesondert zu vergiiten sind Instandsetzungskosten we-
gen nicht sachgemé&Ren Gebrauchs, die Beseitigung von durch &ufRere Gewalt oder andere
unvorhersehbare Einwirkungen verursachte Schaden sowie die Kosten fir den Austausch
von Meldern wegen Verschmutzung.

Eine Vergitung erfolgt nicht, soweit es sich bei den erbrachten Leistungen um solche han-
delt, die aufgrund eines Bauausfilhrungsvertrages in Bezug auf dieselbe Anlage bereits von
den Gewabhrleistungsanspriichen des AG umfasst sind. Der AG kann sich hierauf nicht mehr
berufen, wenn die Gewahrleistungsanspriche aus dem Bauausfihrungsvertrag verjahrt sind.

Der Austausch von Meldern wegen Verschmutzung einschliel3lich erforderlicher Konfigurati-
onsleistungen ist nicht enthalten. Die Vergutung erfolgt bei Bedarf nach den im Preisblatt 5
daflir vorgesehenen Einheitspreisen.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen

D Ggf. vom AG auszufiillen
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Bei dem Einsatz von Batterien ist von einer Mindestbetriebszeit von 2 Jahre auszugehen.
Kosten des Batteriewechsels werden nur extra vergitet wenn die Mindestbetriebszeit er-
reicht wurde, es sei denn der AN weist nach, dass die verklrzte Betriebszeit nicht von ihm zu
vertreten ist.

X  Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

Lohnkosten:

[] Die geforderte Vergitung ist in die im Preisblatt 1 anzugebenden Kosten fir die
Instandhaltung mit einzurechnen.”

[l Die geforderte Vergutung ist im Preisblatt 1¢ anzugeben.
Material:
[] Ersatzteile bis zum jeweils aktuellen Ersatzteillistenpreis von insgesamt 30,-- €
(netto) je Instandsetzungsauftrag sind mit der Vergiitung abgegolten. Wird diese

Grenze uberschritten, werden die Ersatzteile vollstéandig vergitet.

[] Ersatzteile sind vollstandig mit der Verglitung abgegolten.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
D Feld stets anzukreuzen (Ausnahme: Die Kosten der Instandhaltung werden nachweislich von verschiedenen
Verwaltungen getragen).
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2 Leistungen des Auftragnehmers (EMA/UMA)
2.1 Inspektion

2.1.1 Leistungen

Die Leistungen der Inspektion umfassen alle MaRnahmen zur Feststellung und Beurteilung
des Istzustandes der Betrachtungseinheit (hier EMA/UMA) und deren Einrichtungen und Ge-
rate gemanR DIN 31051. Dazu gehdren die Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und
das Ableiten der notwendigen Konsequenzen fir die kiinftige Nutzung.

Der AN fiihrt die Inspektion gemaR DIN VDE 0833-3 Pkt. 10, Tabelle 13 der EMA/UMA und
deren Einrichtungen und Gerate wie folgt durch:

[] 1 maljahrlich, fur Anlagen Grad 2

[] 2 maljahrlich, fur Anlagen Grad 3, bzw. UMA

[] 4 maljahrlich, fur Anlagen Grad 4
Werden bei der Inspektion Fehler festgestellt, ist der AG unverziglich zu unterrichten. Die
Durchfuihrung und die Ergebnisse der Inspektion sind in einem Prifbericht und dem Be-

triebsbuch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

Fir den fehlerhaften Teil der EMA/UMA oder deren Einrichtungen und Geréate hat der AN, in
der in Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung einzuleiten.

2.1.2 Ausfuhrungszeit
Die Inspektionen sind durchzufihren:

[l Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (auRer an gesetzlichen Feiertagen)

2.1.3 Vergutung
Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt vereinbarten Preisen. Diese enthalten
alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Vergi-
tung“ geregelt.

X Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

[] Die geforderte Vergitung ist in die im Preisblatt 1 anzugebenden Kosten fir die
Instandhaltung mit einzurechnen.?

[] Die geforderte Vergutung ist im Preisblatt 1a anzugeben.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen

1 vom AG auszufiillen

2 Feld stets anzukreuzen (Ausnahme: Die Kosten der Instandhaltung werden nachweislich von verschiedenen
Verwaltungen getragen).
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2.2 Wartung (EMA/UMA)

2.2.1 Leistungen

Die Leistungen der Wartung umfassen die regelmaRligen MalRnahmen zur Erhaltung des
einwandfreien Zustands und der Funktion der Betrachtungseinheit (hier EMA/UMA) und
deren Einrichtungen und Gerate nach der Arbeitsanweisung des Herstellers und gemanr DIN
31051 (MaRRnahmen zur Verzégerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates).
Hierzu zahlt auch das Beseitigen aller Verunreinigungen an zentralen Einrichtungen und
Geraten, soweit diese durch bestimmungsgemaliien Betrieb entstehen.

Der AN fiihrt die Wartung der EMA/UMA und deren Einrichtungen und Geréaten wie folgt
durch:

> 1 maljahrlich, gemaR DIN VDE 0833-3 Pkt. 10, Tabelle 13

Die Durchfihrung und die Ergebnisse der Wartung sind in einem Prifbericht und dem Be-
triebsbuch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

Werden bei der Wartung Fehler festgestellt, ist der AG unverziglich zu unterrichten. In die-
sem Fall hat der AN, in der in Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung
einzuleiten.

2.2.2 Ausfuhrungszeit
Die Wartungen sind durchzufiihren:

[l Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (au3er an gesetzlichen Feiertagen)

2.2.3 Vergutung

Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt vereinbarten Preisen. Diese enthalten
alle Nebenkosten und die Kosten der zur Wartung erforderlichen Betriebsstoffe, Hilfsstoffe
und Werkzeuge sowie deren Anlieferung. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere
Regelungen zur Vergtitung® geregelt.

X  Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

[l Die geforderte Vergiitung ist in die im Preisblatt 1 anzugebenden Kosten fiir
die Instandhaltung mit einzurechnen.?

[ Die geforderte Verglitung ist im Preisblatt 1b anzugeben.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen

D Ggf. vom AG auszufiillen

2 Feld stets anzukreuzen (Ausnahme: Die Kosten der Instandhaltung werden nachweislich von verschiedenen
Verwaltungen getragen).
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2.3 Instandsetzung (EMA/UMA)

2.3.1 Leistungen

Die Leistungen der Instandsetzung umfassen alle Mafinahmen, die ausgefiihrt werden, um
die geforderte Funktion der Betrachtungseinheit (hier EMA/UMA) und deren Einrichtungen
und Gerate wieder herzustellen. Dazu gehoért die Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung, Funkti-
onsprifung, Abnahme und Rickmeldung.

Der AN fiuhrt die Instandsetzung wie folgt durch:

XI am Standort der EMA/UMA, erforderlichenfalls durch Verwendung von Ersatzbau-
gruppen / Austauschteilen.

Die Durchfuhrung und die Ergebnisse der Instandsetzung sind in einem Arbeitsrapport und
dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

2.3.2 Ausfuhrungszeit

Die Leistungen sind durchzufiihren:

[l Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (au3er an gesetzlichen Feiertagen)
[0 WENIEN ..ottt ettt se e b e b e s be e se e e saesaestesaeenaeneens D

Falls wegen der vereinbarten Reaktionszeit die Ausfihrung auf3erhalb der vereinbarten Zei-
ten notwendig wird, so ist dies im Einzelfall zwischen AG und AN abzustimmen.

2.3.3 Reaktionszeiten
Die Einleitung qualifizierter MalRnahmen erfolgt gemaf DIN VDE 0833-3 Pkt. 10, Tabelle 13

[ innerhalb von 48 h fiir Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt
wurden oder nach Stérungsmeldung durch den AG, bei EMA Grad 2

[] innerhalb von 24 h fuir Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festge-
stellt wurden oder nach Stérungsmeldung durch den AG, bei EMA Grad 3, bzw.
UMA

[] innerhalb von 12 h fiir Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festgestellt
wurden oder nach Stérungsmeldung durch den AG, bei EMA Grad 4

2.3.4 Vergultung

Die Vergitung bestimmt sich nach den im Preisblatt vereinbarten Preisen. Nicht enthalten
und gesondert zu verguten sind Instandsetzungskosten wegen nicht sachgemal3en Ge-
brauchs und die Beseitigung von durch auf3ere Gewalt oder andere unvorhersehbare Einwir-
kungen verursachte Schéaden.

Eine Vergutung erfolgt nicht, soweit es sich bei den erbrachten Leistungen um solche
handelt, die aufgrund eines Bauausfiuihrungsvertrages in Bezug auf dieselbe Anlage
bereits von den Gewahrleistungsansprichen des AG umfasst sind. Der AG kann sich
hierauf nicht mehr berufen, wenn die Gewahrleistungsanspriche aus dem Bauaus-
fuhrungsvertrag verjahrt sind.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen

D Ggf. vom AG auszufiillen

Instand GMA 2018 AMEV 9



Bei dem Einsatz von Batterien ist von einer Mindestbetriebszeit von 1 Jahre auszugehen.
Kosten des Batteriewechsels werden nur extra vergitet wenn die Mindestbetriebszeit er-
reicht wurde, es sei denn der AN weist nach, dass die verklrzte Betriebszeit nicht von ihm zu
vertreten ist.

X  Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

Lohnkosten:

[ Die geforderte Vergiitung ist in die im Preisblatt 1 anzugebenden Kosten fiir
die Instandhaltung mit einzurechnen.”

[] Die geforderte Vergltung ist im Preisblatt 1¢c anzugeben.

Material:

[] Ersatzteile bis zum jeweils aktuellen Ersatzteillistenpreis von insgesamt 30,-- €
(netto) je Instandsetzungsauftrag sind mit der Vergitung abgegolten. Wird

diese Grenze uberschritten, werden die Ersatzteile vollstandig verguitet.

[] Ersatzteile sind vollstandig mit der Vergitung abgegolten.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen

D Feld stets anzukreuzen (Ausnahme: Die Kosten der Instandhaltung werden nachweislich von verschiedenen
Verwaltungen getragen).
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2 Leistungen des Auftragnehmers (sonstige Anlagen)
2.1 Inspektion

2.1.1 Leistungen

Die Leistungen der Inspektion umfassen alle MaRnahmen zur Feststellung und Beurteilung
des Istzustandes der Betrachtungseinheit (hier der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage)
und deren Einrichtungen und Gerate gemaR DIN 31051. Dazu gehéren die Bestimmung der
Ursachen der Abnutzung und das Ableiten der notwendigen Konsequenzen fiir die kinftige
Nutzung.

Der AN fuhrt die Inspektion der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage und deren Einrichtun-
gen und Gerdte in Intervallen wie folgt durch:

[] gemé&R Herstelleranweisung, jedoch mindestens einmal jahrlich

(] ... 9maljahrlich

[ ] nurauf besonderen Auftrag
Wenn die unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage, deren Einrichtungen oder Gerate oder Teile
davon entsprechend den Herstelleranweisungen haufiger inspiziert werden missen, gilt der
Inspektionsintervall gemafl Herstelleranweisung als vereinbart. Das Inspektionsintervall ge-
mal Herstelleranweisung ist ....... 2 mal jahrlich.
Werden bei der Inspektion Fehler festgestellt, ist der AG unverziiglich zu unterrichten. Alle
Leistungen sind in einem Prifbericht und dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2263 zu do-
kumentieren.
Wenn fur den fehlerhaften Teil der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage oder deren Einrich-
tungen und Gerate Instandsetzung unter Abschnitt 2.3 vereinbart ist, hat der AN, in der in
Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung einzuleiten.

2.1.2 Ausfuhrungszeit
Die Inspektionen sind durchzufihren:

[l Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (au3er an gesetzlichen Feiertagen)

2.1.3 Vergutung
Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt 1a vereinbarten Preisen. Diese enthal-
ten alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Ver-
gutung” geregelt.

[] Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

[] Die Vergutung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
D Ggf. vom AG auszufiillen
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2.2 Wartung (sonstige Anlagen)

2.2.1 Leistungen

Die Leistungen der Wartung umfassen die regelmaRligen MalRnahmen zur Erhaltung des
einwandfreien Zustands und der Funktion der Betrachtungseinheit (unter Abschnitt 1.1
genannten Anlage) und deren Einrichtungen und Geréte nach der Arbeitsanweisung des
Herstellers und gemaR DIN 31051 (MalRnahmen zur Verzdgerungen des Abbaus des
vorhandenen Abnutzungsvorrates). Hierzu z&ahlt auch das Beseitigen aller Verunreinigungen
an zentralen Einrichtungen und Geraten, soweit diese durch bestimmungsgemé&fien Betrieb
entstehen.

Der AN fuhrt die Wartung der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage und deren Einrichtungen
und Geraten wie folgt durch:

gemal Herstelleranweisung, jedoch mindestens einmal j&hrlich
[] ...Y mal jahrlich

[] nurauf besonderen Auftrag

Wenn die unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage, deren Einrichtungen oder Gerate oder Teile
davon entsprechend den Herstelleranweisungen haufiger gewartet werden miissen, gilt der
Wartungsintervall gemal Herstelleranweisung als vereinbart. Das Wartungsintervall gemar
Herstelleranweisung ist ....... 2 mal jahrlich.

Werden bei der Wartung Fehler festgestellt, ist der AG unverziglich zu unterrichten. Die
Durchfuihrung und die Ergebnisse der Wartung sind in einem Prifbericht und dem Betriebs-
buch entsprechend VdS 2263 zu dokumentieren.

Wenn fur den fehlerhaften Teil der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage oder deren Einrich-
tungen und Geréte Instandsetzung unter Abschnitt 2.3 vereinbart ist hat der AN, in der in
Abschnitt 2.3.3 festgelegten Reaktionszeit, die Instandsetzung einzuleiten.

2.2.2 Ausfuhrungszeit
Die Wartungen sind durchzufiihren:

XI  Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (auRRer an gesetzlichen Feiertagen)

2.2.3 Vergutung

Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt 1b vereinbarten Preisen. Diese enthal-
ten alle Nebenkosten und die Kosten der zur Wartung erforderlichen Betriebsstoffe, Hilfsstof-
fe und Werkzeuge sowie deren Anlieferung. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere
Regelungen zur Vergtitung® geregelt.

X  Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises. Die Wartung wei-
terer Anlagenteile, Einrichtungen oder Geréte wird nur auf besonderen Auftrag und
gegen Nachweis vergutet.

[] Die Vergutung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
D Ggf. vom AG auszufiillen

2 Vom AN auszufiillen

12 AMEV



2.3 Instandsetzung (sonstige Anlagen)

2.3.1 Leistungen

Die Leistungen der Instandsetzung umfassen alle Maflinahmen, die ausgefiihrt werden, um
die geforderte Funktion der Betrachtungseinheit (unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage) und
deren Einrichtungen und Gerate wieder herzustellen. Dazu gehéren die Fehleranalyse,
Fehlerbeseitigung, Funktionspriifung, Abnahme und Riickmeldung.

Der AN fluhrt die Instandsetzung wie folgt durch:

XI am Standort der unter Abschnitt 1.1 genannten Anlage, erforderlichenfalls durch
Verwendung von Ersatzbaugruppen / Austauschteilen.

Alle Leistungen sind in einem Arbeitsbericht und dem Betriebsbuch entsprechend VdS 2263
zu dokumentieren.

2.3.2 Ausfuhrungszeit
Die Leistungen sind durchzufiihren:

&I  Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr (au3er an gesetzlichen Feiertagen)
[0 WAEBNIEN .ottt sttt ettt bese et eae e b

Falls wegen der vereinbarten Reaktionszeit die Ausfihrung auf3erhalb der vereinbarten Zei-
ten notwendig wird, so ist dies im Einzelfall zwischen AG und AN abzustimmen.

2.3.3 Reaktionszeiten
Die Einleitung qualifizierter MalRnahmen erfolgt

Xl innerhalb von 24 h fur Fehler die im Rahmen der Inspektion oder Wartung festge-
stellt wurden oder nach Stérungsmeldung durch den AG

[] am selben Tag bei Meldungseingang bis 12.00 Uhr, ansonsten am nachsten Ar-
beitstag, innerhalb des vereinbarten Ausfihrungszeit

[] innerhalb von 2 Stunden innerhalb der vereinbarten Ausfiihrungszeit

2.3.4 Vergutung

Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt 1c vereinbarten Preisen. Diese enthal-
ten alle Nebenkosten. Die Zahlungsweise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Ver-
gutung” geregelt. Nicht enthalten und gesondert zu vergiten sind Instandsetzungskosten
wegen nicht sachgeméalen Gebrauchs und die Beseitigung von durch auf3ere Gewalt oder
andere unvorhersehbare Einwirkungen verursachte Schaden.

Eine Vergltung erfolgt nicht, soweit es sich bei den erbrachten Leistungen um solche han-
delt, die aufgrund eines Bauausfiihrungsvertrages in Bezug auf dieselbe Anlage bereits von
den Gewabhrleistungsanspriichen des AG umfasst sind. Der AG kann sich hierauf nicht mehr
berufen, wenn die Gewahrleistungsanspriche aus dem Bauausfihrungsvertrag verjahrt sind.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen
D Ggf. vom AG auszufiillen
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Bei dem Einsatz von Batterien ist von einer Mindestbetriebszeit von .... ¥ Jahren auszuge-
hen. Kosten des Batteriewechsels werden nur extra vergitet wenn die Mindestbetriebszeit
erreicht wurde, es sei denn der AN weist nach, dass die verkirzte Betriebszeit nicht von ihm
zu vertreten ist.

Lohnkosten:

X  Die Vergutung erfolgt auf Basis des monatlichen Einheitspreises.

[] Die Vergutung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

Material:

X|  Ersatzteile bis zum jeweils aktuellen Ersatzteillistenpreis von insgesamt 30,-- €
(netto) je Instandsetzungsauftrag sind mit der Vergitung abgegolten. Wird diese

Grenze uberschritten werden die Ersatzteile vollstandig vergiitet.

[] Ersatzteile sind vollstandig mit der Vergitung abgegolten.

O zutreffendes vom AG anzukreuzen
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2.4 Begehung
2.4.1 Leistungen

Entsprechend DIN VDE 0833-1, Pkt. 5.2. sind Begehungen, in etwa gleichen Zeitabstanden,
als Mal3nahme zur Sicherstellung der geforderten Funktion von Elektrofachkraften GMA des
AN durchzufuhren.

Bei der Begehung ist die GMA auf sichtbare Stérungen zu Uberprufen, insbesondere auf au-
Rerhalb von Anlageteilen der GMA auftretende Beeinflussungen, die nicht von der GMA selbst-
tatig erkannt und ausgewertet werden kénnen.

Hierzu z&hlen die Sichtung von Unterlagen und die Sichtpriifung:

a) derim dokumentierten Sicherungskonzept vorgegebenen Uberwachungsaufgabe(n);
b) der Raumnutzung;

c) der Raumgestaltung;

d) der Organisationsmittel vor Ort fUr hilfeleistende Krafte, z. B. Feuerwehr-Laufkarten;
e) der Umgebungsbedingungen;

f)  der ordnungsgeméRen Befestigung aller Anlageteile;

g) der &uRReren Beschadigung und Verschmutzung aller Anlageteile;

h) {ber die Fihrung des Betriebsbuches auf Vollstandigkeit und Richtigkeit.

Die Durchfihrung und das Ergebnis der Begehung sind im Betriebsbuch aufzuzeichnen. Bei
der Feststellung von Abweichungen oder von Mangeln bei den Anlageteilen ist dies zu doku-
mentieren und der AG ist unverziglich zu unterrichten.

Der AG ist verpflichtet eine Rickfihrung (Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes)

der angetroffenen geanderten Raumnutzung, Raumgestaltung, Umgebungsbedingungen oder,
falls erforderlich, eine Anderung der GMA oder eine Instandsetzung zu veranlassen.

2.4.2 Ausfuhrungszeit
Die Begehungen sind wie folgt vorzunehmen:

[ Periodisch entsprechend der jeweiligen GMA.
[] vierteljahrlich bei BMA
[] jahrlich bei EMA Grad 2
[ ] halbjahrlich bei EMA Grad 3, bzw. UMA
[] vierteljahrlich bei EMA Grad 4

[] Auf besonderen Auftrag

2.4.3 Vergutung

Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt 2 vereinbarten Preisen. Die Zahlungs-
weise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Vergitung“ geregelt.

[] Die Vergutung erfolgt monatlich.

[] Die Vergutung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
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2.5 Erweiterung, Reduzierung, Anderung und Erganzung von Anlagenteilen
vorhandener Gefahrenmeldeanlagen

2.5.1 Leistungen

Fur Erweiterungen der GMA installiert der AN nach Auftragserteilung auf der Grundlage des
Preisblattes 3 Anlagenteile, Einrichtungen und Gerate als Neuteile. Es missen Anlagenteile,
Einrichtungen oder Gerate nach dem neuesten technischen Stand geliefert werden, bei de-
nen Kompatibilitdt zu den vorhandenen Anlagenteilen besteht. Fir Leistungen, die nicht
durch die im Preisblatt aufgefihrten Teile abgedeckt sind (z. B. Demontagen, Umkonfigurati-
onen oder andere technische Losungen), hat der AN auf Aufforderung ein entsprechendes
Angebot abzugeben, das nach Beauftragung Basis der Abrechnung wird. Demontierte Teile
sind nach Wunsch des AG diesem zu Ubergeben oder zu entsorgen. Wenn fir die Entsor-
gung besondere Kosten anfallen, werden diese bei entsprechendem Nachweis vergitet.

Fir Leistungen nach Abschnitt 2.5 wird die VOB Teil B und Teil C (insbesondere DIN 18299
und DIN 18382) vereinbart. Abweichungen von der VOB dirfen nicht vereinbart werden.

Der AN hat als Nebenleistung gemaR VOB Teil C die Dokumentation der GMA um die neu
installierten Teile zu erganzen.

Der AN hat grundsétzlich, fur die Lieferbereitschaft fir alle im Preisblatt 2 aufgefiihrten Anla-
genteile, Einrichtungen oder Geréte, soweit zumutbar, fir die Dauer des Vertrages zu sor-
gen. Abschnitt 11 (Vertragsdauer/Kundigung) bleibt unberthrt.

Sofern der AN seine Verpflichtungen vertragsgemal erfullt hat, wird er mit allen Erweite-
rungs-, Anderungs- und Ergédnzungsleistungen an der im Vertrag erfassten Gefahrenmelde-
anlage und deren Einrichtung und Geréte — ausgenommen Leitungsnetze — beauftragt.

2.5.2 Ausfuhrungszeit
Die Ausfuhrungszeit wird im Einzelfall vereinbart.

2.5.3 Vergutung

Die Vergutung fur Gerate, Anlagenteile und Einrichtungen bestimmt sich auf Grundlage der
im Preisblatt enthaltenen Einheitspreise bzw. nach dem entsprechend Abschnitt 2.5.1
abzugebenden Angebot.

Die Preise gelten fur die Dauer von 12 Monaten. Danach kénnen Lieferpreise vom AN jahr-

lich im Verhaltnis der Anderung seiner jeweiligen Listenpreise angepasst werden. Die Erho-
hung der Montagepreise erfolgt wie im Abschnitt 7 vereinbart.
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2.6 Systembetreuung

2.6.1 Leistungen
Die Leistungen der Systembetreuung umfassen alle Maf3nahmen fir die Erhaltung der Funk-

tionsfahigkeit sowie das Pflegen und Sichern von Datensatzen, Planen oder Systemeinstel-
lungen.
Der AN erbringt die im Preisblatt aufgefiihrten Leistungen

[1 soweit moglich per Fernbetreuung, sonst am Standort der GMA.

X  am Standort der GMA.

2.6.2 Ausfuhrungszeit

Die Systembetreuung ist wie folgt vorzunehmen?:

[ auf Anforderung des AG.
Die Anforderung durch den AG erfolgt mindestens 5 Werktage vor Leistungsbeginn.
Die Leistung ist zum geforderten Termin bis 9.00 Uhr zu beginnen.

Der AN teilt die Zeiten 5 Werktage vor Leistungsbeginn dem AG mit, um den Zu-
gang zu den Betriebsraumen sicherzustellen.
[] zufolgenden Terminen ..........cccccceeeevieeieecreeenneenn.

Es sind ....... Tage mit je ....... Arbeitsstunden vereinbart.
Die Termine werden jahrlich im Voraus schriftlich vereinbart.

2.6.3 Vergutung

Die Vergutung bestimmt sich nach den im Preisblatt 4 vereinbarten Preisen. Die Zahlungs-
weise wird im Abschnitt 7 ,Weitere Regelungen zur Vergitung“ geregelt.

XI  Die Vergutung erfolgt monatlich.

[] Die Vergutung erfolgt nur bei besonderem Auftrag.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
D Ggf. vom AG auszufiillen
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2.7 Besondere Leistungen

2.7.1 Leistungen

Die nachfolgenden aufgefiihrten Leistungen gelten nur dann als besondere Leistungen,
wenn diese Leistungen nicht in den vorhergehenden Abschnitten bereits vereinbart sind:

X  Beseitigung von Fehlern an der GMA und deren Einrichtungen und Gerate, die
durch auRRerhalb der GMA liegende Einfliisse verursacht sind.

Leistungen aufRerhalb der vereinbarten Leistungsinhalte.

Lieferung neuer Softwareversionen zur Anderung/Modifikation sowie deren Einbrin-
gung in die GMA und deren Einrichtungen und Gerate.

L O O

Mehrleistungen aufgrund von Anderungen der VDE / DIN - Normen, die wahrend
der Vertragslaufzeit in Kraft getreten sind.

Beratung des AN z. B. beziglich der Bedienung der Anlage.
[1 Leistungen an Gewerken die durch Schnittstellen mit der GMA verbunden sind
I TSRS b

2.7.2 Ausfihrungszeit

Der AN erbringt die Leistungen unverziglich nach Auftragserteilung oder nach besonderer
Vereinbarung.

2.7.3 Vergutung

Die besonderen Leistungen werden nach besonderem Auftrag gemal Angebot zum Nach-
weis vergutet.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
D Ggf. vom AG auszufiillen
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3 Pflichten des Auftragnehmers

Der AN hat die Ausfihrung der einzelnen Leistungen unverziglich in dem Betriebsbuch der
GMA zu dokumentieren. Das Betriebsbuch ist dem AG zur Aufbewahrung zu tGibergeben.

Fur jeden angenommenen Instandsetzungsauftrag vergibt der AN zur Kennzeichnung eine
eindeutige Vorgangsnummer. Nach der Einleitung qualifizierter Ma3hahmen berichtet der AN
dem AG (Annahmestelle It. Anlage 1) in angemessenen Intervallen tber den Fortschritt der
Instandsetzung. Detaillierte Festlegungen dazu kdnnen gesondert vereinbart werden.

Der AN hat die Leistungen so auszufiihren, dass die Sicherheit der GMA erhalten bleibt. Die
Betriebsbereitschaft ist fir die Dauer der Leistungen aufrechtzuerhalten, soweit dies moglich
ist.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die gesetzlichen Bestimmungen und
Schutzvorschriften, insbesondere die Unfallverhiitungsvorschriften, sind vom AN zu beach-
ten.

Der AN halt einen standig verfiigbaren Instandhaltungsdienst vor. Er hat die Leistungen mit
seinem Betrieb zu erbringen. Er darf Teile der Leistung mit Zustimmung des AG an Nachun-
ternehmer Ubertragen. Er ist verpflichtet Elektrofachkrafte GMA nach DIN VDE 0833-1 Pkt.
3.1.27 einzusetzen.

Erkennt der AN, auch auf3erhalb seines Aufgabenbereichs, Fehler, welche die Betriebsbe-
reitschaft oder Sicherheit an der GMA gefahrden kénnen, hat er die Annahmestelle des AG
unverziglich zu benachrichtigen und erforderlichenfalls bei Gefahr im Verzug die Aul3erbe-
triebnahme der GMA zu veranlassen.

Er hat fernmiindliche oder miindliche Mitteilungen schriftlich zu bestatigen. Auf andere Feh-
ler, die beseitigt werden mussen und deren Beseitigung nicht zu den vereinbarten Leistun-
gen gehoren, hat der AN den AG unverziglich schriftlich hinzuweisen.

Erkennt der AN, dass wegen Anderung der Nutzung oder Anderung der bestehenden Vor-
schriften andere Vereinbarungen zu diesem Vertrag oder Anderungen an der GMA notwen-
dig werden, hat er den AG schriftlich darauf hinzuweisen und ein entsprechendes Angebot
zu unterbreiten.

4 Sicherheitsanforderungen

Der AN ist verpflichtet, die Anforderungen zur Sicherheit der AG geméald Anlage 2 ,Betriebs-
sicherheit” einzuhalten und seine mit der Wahrnehmung der Leistungen beauftragten Ar-
beitskrafte entsprechend zu verpflichten.

Diese Mitarbeiter sind dem AG im Voraus namentlich zu benennen und vom AG bestatigen
zu lassen. Eine Einweisung und Verpflichtung mit Nachweis kann durch den AG bei Bedarf
vorgenommen werden.

Der AN hat alle sicherheitsrelevanten Arbeiten im Betriebsbuch zu dokumentieren.

5 Fernbetreuung

Als Fernbetreuung werden Tatigkeiten, gemaR DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.1.4 und weitere Leis-
tungen die aus der Ferne durchgefihrt werden koénnen, definiert.
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X  Leistungen und Tatigkeiten durfen nicht per Fernbetreuung erbracht werden.

[] Leistungen und Tatigkeiten dirfen, wenn die in DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.1.4 festge-
legten Bedingungen erflllt sind, per Fernbetreuung durchgefuhrt werden.

[1 Leistungen und Tatigkeiten dirfen, wenn die in DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.1.4 festge-
legten Bedingungen und zusétzlich die im Anlage 2 Betriebssicherheit festgelegten
Bedingungen erfillt sind, per Fernbetreuung durchgefiihrt werden.

Wenn Tatigkeiten per Fernbetreuung erfolgen, hat der AN nach Beendigung der Tatigkeiten
dem AG einen Nachweis gemaf DIN VDE 0833-1 Pkt. 5.4 innerhalb von 5 Werktagen zuzu-
leiten. Dieser Nachweis ist vom AG dem Betriebsbuch hinzuzufugen.

6 Besondere Vereinbarungen

Xl  Es werden keine besonderen Vereinbarungen getroffen.

[] Die Vereinbarungen gemaR der Anlage 3 Besondere Vereinbarungen sind zu be-
achten.

7 Weitere Regelungen zur Vergitung
Die in den Preisblattern vereinbarten monatlichen Vergitungen werden wie folgt gezahilt:

X vierteljahrlich in der Mitte des Quartals

Die Vergitung ist, ausschliel3lich der Umsatzsteuer, fur die Dauer von 12 Monaten von dem
fur die Angebotsabgabe festgesetzten Termin ein Festpreis. Die Fahrtkosten sind Bestandtell
der Vergutung.

Andert sich nach Ablauf dieser Frist das malRgebende Entgelt, so kann auf Verlangen jedes
Vertragspartners die Vergitung nach folgender Preisgleitklausel angepasst werden.

Kn:K*(PA+PL*LL"j

Dabei bedeuten:

K = Vergitung - ohne Umsatzsteuer - bei Vertragsangebot
K, = neue Vergutung
P, = 0,.... = Allgemeinkostenanteil ?
 =>rzusammen 1,0
P = 0,.... = Entgeltkostenanteil 2
L = €/Std. = Entgelt der maRRgebenden Entgeltgruppe bei Vertragsangebot?
L, = neues Entgelt der maligebenden Entgeltgruppe
MalRgebender TarfVEITIaAg ..........uuuu e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e eeeeanennes 2
MalRgebende ENtQelgrUPPE ....cooeue ettt e et e eeeeenane 2

O Zutreffendes vom AG auszuwahlen
D Ggf. vom AG auszufiillen
2 yom AN auszufiillen
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Bei tariflosem Zustand gelten die mal3gebenden orts- oder gewerbeiblichen Betriebsverein-
barungen.

Die Anpassung erfolgt mit Wirkung vom 1. des dem Verlangen folgenden Monats.

Fur Leistungen aufRerhalb der vereinbarten Ausfihrungszeiten gelten die folgenden Zuschla-
ge auf die vereinbarten Einheitspreise: 2

- Leistungen auf3erhalb der vereinbarten Ausfiihrungszeiten zA ... %Y
- Nachtarbeit (20:00 — 6:00 Uhr) ZN %Y
- An Samstagen / Sonntagen / Feiertagen ZSF....%"Y/.....%"Y | ...... %%

Werden Leistungen erbracht, bei denen mehrere der vorstehend genannten Situationen zu-
treffen, so ergibt sich der Gesamtzuschlag aus der Addition der einzelnen Zuschlage.

Die Vergiutung des Mehraufwandes bei vom AG geforderter verkirzter Reaktionszeit ist zwi-
schen den Vertragsparteien im Einzelfall zu regeln.

Alle Vergiitungsangaben sind ohne Umsatzsteuer.

Soweit der AN Anspriichen des AG aus Mangelhaftung nachkommt, wird fir diese Leistun-
gen keine Vergitung gewahrt.

Wird ein Teil der in den Preisblattern aufgefiihrten GMA oder Teile davon aul3er Betrieb ge-
nommen, ist mit dem AN eine entsprechende Herabsetzung der Vergiitung zu vereinbaren.

Werden in den Preisblattern aufgefiihrte GMA oder Teile davon aufRer Betrieb gesetzt, ist fur
die Zeitspanne der Aul3erbetriebsetzung mit dem AN eine entsprechende Herabsetzung der
Vergltung zu vereinbaren, falls die AuRerbetriebsetzung 12 Monate Uberschreitet.

Die Absicht, die GMA oder Teile davon aul3er Betrieb zu nehmen oder aul3er Betrieb zu set-
zen, ist dem AN 3 Monate vorher schriftlich mitzuteilen; hierbei ist die voraussichtliche Dauer
der AulRerbetriebsetzung anzugeben.

Fur die bei der AuRRerbetriebsetzung und Wiederinbetriebnahme ggf. erforderlichen Leistun-
gen sind ergdnzende Vereinbarungen zu treffen. Der AG hat zumindest die Kosten fir die u.
U. erforderlichen Uberholungsarbeiten, die nachweislich durch den Stillstand bedingt sind,
sowie die Kosten fiir die Uberpriifung der Anlage vor Wiederinbetriebnahme zu tragen.

8 Annahmestellen fir Benachrichtigungen

Die Ansprechpartner sind in der Anlage 1 genannt. Dort sind die jeweiligen Kontaktdaten
aufgelistet.

Anderungen sind dem jeweiligen Vertragspartner umgehend schriftlich mitzuteilen.

9 Verjdhrung der Mangelanspriche
Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriche der Leistungen

Inspektion
Wartung
Instandsetzung
Systembetreuung
e Besondere Leistungen
aus diesem Vertrag betragen 12 Monate.

1 vom AN auszufiillen
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Die Verjahrungsfrist fir Mangelansprtiche der Leistung

o Erweiterungen (Abschnitt 2.5)

aus diesem Vertrag betragt 48 Monate.

10 Haftung

Werden im Zusammenhang mit der Erbringung von vereinbarten Leistungen Schéden an
den GMA und deren Einrichtungen/Geraten verursacht, hat der AN die Schaden unverzig-
lich zu beseitigen, wenn ihn oder seine Erflullungsgehilfen Verschulden trifft.

Werden im Zusammenhang mit der Erbringung von vereinbarten Leistungen andere Scha-
den verursacht, hat der AN in vollem Umfang Ersatz zu leisten, wenn ihn oder seine Erfiil-
lungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit trifft.

Im Falle leichter Fahrlassigkeit ist die Haftung begrenzt fir

e Sachschaden auf 500.000,- € je Schadensfall,
hdchstens aber 1.000.000,- € insgesamt.

e Vermodgensschaden auf ............ € je Schadensfall,?
hdchstens aber 500.000,- € insgesamt.

Der AN haftet nicht fir Schaden, die von Beistellungen verursacht werden.

Der AN hat eine Haftpflichtversicherung abzuschlie3en, die Sach-, Vermdgens- und Perso-
nenschaden in der nachfolgenden Héhe abdeckt und die auf Verlangen nachzuweisen ist.

e Sachschaden auf 1.000.000,- € je Schadensfall,
hdchstens aber 2.000.000,- € insgesamt.

e Vermdgensschaden auf ............ € je Schadensfall,?
hdchstens aber 1.000.000,- € insgesamt.
e Personenschaden auf ............ € je Schadensfall,?

hdchstens aber 3.000.000,- € insgesamt.

11 Vertragsdauer/Kindigung
11.1 Laufzeit und Verlangerung

[ ] andem, der Abnahme gemaR Vertrag ..............ccceeeeeeveennn... D folgenden Tag.
[] Der Vertrag beginntam .................. b
Der Vertrag wird auf die Dauer von 4....Y (héchstens 10) Jahren geschlossen.

X Er verlangert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spatestens 3
Monate vor seinem Ablauf schriftlich gekiindigt wird.

11.2 Vorzeitige Beendigung des Vertrages

Der Vertrag kann mit einer Frist von 3 Monaten vorzeitig gekiindigt werden,

o wenn die in den Preisblattern aufgefihrten GMA wesentlich ge&ndert werden; eine
wesentliche Anderung liegt insbesondere dann vor, wenn sich die Anzahl der Melder
oder der Umfang der monatlichen Vergtitung um mehr als 20 % andert;

o wenn die in den Preisblattern aufgefiihrte gesamte GMA endgtiltig auRer Betrieb ge-
nommen wird.

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen
D vom AG auszufiillen
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e wenn es der AG versaumt eine durch Anderungen der bestehenden Vorschriften
notwendige Anderung an der GMA ausfiihren zu lassen, obwohl der AN diese Ande-
rung angeboten hat.

Die Kiindigung durch den AG ist nur in den vorstehend genannten Fallen und frihestens
zum Ablauf von 2 Jahren ab Leistungsbeginn mit einer Frist von 3 Monaten maglich.

Die Kindigung des Vertrages durch den AN ist in den vorstehend genannten Fallen mit einer
Frist von 3 Monaten mdglich.

11.3 AuBerordentliche Kiindigung
Eine auRRerordentliche Kindigung ist nur aus wichtigem Grund méglich. Als wichtiger Grund
gilt erganzend zu den Regelungen des BGB insbesondere, wenn:

o der Vertrag fur die Errichtung der Anlage vorzeitig beendet wird.
o die vereinbarten Leistungen aus rechtlichen Griinden an Dritte zu beauftragen sind.

o der AN wesentliche Vertragspflichten nach schriftlicher Mahnung innerhalb einer ge-
setzten angemessenen Frist nicht erfillt.

o der AN aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine un-
zulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt.

o der AN dem Auftraggeber oder dessen Mitarbeitern oder von diesem beauftragten
Dritten, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrags
betraut sind, oder ihnen nahestehenden Personen, Geschenke, andere Zuwendun-
gen oder sonstige Vorteile unmittelbar oder mittelbar in Aussicht stellt, anbietet, ver-
spricht oder gewahrt.

o der AN gegentiber dem Auftraggeber, dessen Mitarbeitern oder beauftragten Dritten
strafbare Handlungen begeht oder dazu Beihilfe leistet, die unter § 298 StGB (Wett-
bewerbsbeschrankende Absprachen bei Ausschreibungen), § 299 StGB (Bestech-
lichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr), 8 333 StGB (Vorteilsgewéahrung),
§ 334 StGB (Bestechung), 8 17 UWG (Verrat von Geschafts- und Betriebsgeheimnis-
sen) oder § 18 UWG (Verwertung von Vorlagen) fallen.

12  Pflichten des Auftraggebers

Alle bekannt gewordenen Storungen und Schaden an der GMA werden unverziglich dem
AN mitgeteilt. Der AG fihrt dariber entsprechende Aufzeichnungen.

Der AG wird dem AN alle erkannten auf3ergewdhnlichen Betriebsverhaltnisse und die si-
cherheitsempfindlichen Bereiche mitteilen. Bei Arbeiten in sicherheitsempfindlichen Berei-
chen oder aufRerhalb der tblichen Dienstzeit wird durch den AG Begleitpersonal gestellt.

Der AG darf die vom AN zur Verfigung gestellte Software nicht &ndern, vervielfaltigen oder
aufRerhalb der Anlage verwenden.

Der AG hat dem AN zur Durchfihrung seiner Leistung die vorhandenen Einrichtungen und
Gerate der GMA sowie die erforderlichen Versorgungsanschliisse kostenlos zur Verfiigung
zu stellen und Zugang zu den GMA und Versorgungsanschliissen zu verschaffen.

Der AG informiert den AN schriftlich Gber beabsichtigte Umbauten und Nutzungsanderungen

in den durch die GMA (iberwachten Bereichen sowie beabsichtigte Anderungen der GMA
zum frihestméglichen Zeitpunkt.
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Ist zur Leistungserbringung die Verfligbarkeit der Anlage eingeschrankt oder nicht
vorhanden, ist die Anlage durch den AN beim AG abzumelden. Der AG sorgt fiir diesen
Zeitraum fir eine geeignete ErsatzmalRhahme und gegebenenfalls fir die Informierung der
Mitarbeiter.

Der AG stellt folgende Arbeitskrafte / Hilfsmittel®

13  Streitigkeiten
Ein Streitfall berechtigt den AN nicht, die vertraglichen Leistungen einzuschrénken oder
einzustellen.

14 Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzungen fir eine Gerichtsstandsvereinbarung nach 8§ 38 der
Zivilprozessordnung vor, so richtet sich der Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem Vertrag
nach dem Sitz der fir die Prozessvertretung des AG zustandigen Stelle.

15 Schriftform und salvatorische Klausel

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie alle den Vertrag betreffenden we-
sentlichen Mitteilungen bedurfen der Schriftform.

Durch die etwaige Ungultigkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages wird die
Guiltigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berihrt. Wenn und soweit eine der Bestimmun-
gen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstofRen sollte, sind die

Vertragspartner verpflichtet, diese durch eine Vereinbarung zu ersetzen, die den gewollten
Zweck wirtschaftlich gleichwertig erreicht.

16 Anlagen
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

Anlage 1: Annahmestellen Stand: D
Anlage 2: Betriebssicherheit Stand: D

[0 Anlage 3: Besondere Vereinbarungen Stand: D
Anlage 4: Preisblatter Stand: . 1

] D Stand: 1)

] D Stand: .. D

Fur den Auftraggeber : Fur den Auftragnehmer?:
........................................ ,den............ e BN
e g o

[] Zutreffendes vom AG anzukreuzen

D vom AG auszufllen

2 Unterschriften und Stempel entbehrlich bei Beauftragung im Rahmen eines Bauausfiihrungsauftrags nach
VOB/B einschlie3lich Instandhaltung.

24 AMEV



	ag_001: 
	ag_002: Bezirkskliniken Mittelfranken
	ag_003: Feuchtwanger Straße 38, 91522 Ansbach
	ag_004: Vorstand
	ag_005: 
	ag_006: technische Leitung
	ag_007: 
	ag_008: VE303
	ag_009: 
	ag_010: 
	ag_011: 
	ag_012: 
	ag_013: Klinikum am Europakanal in Erlangen 
	ag_014: Klinikum am Europakanal in Erlangen 
	ag_015: Bezirkskliniken Mittelfranken
	ag_016: 
	ag_201: Off
	ag_202: Off
	ag_203: Ja
	ag_205: Off
	ag_206: Off
	ag_207: Ja
	ag_208: Off
	ag_210: Off
	ag_211: Ja
	ag_212: Ja
	ag_213: Ja
	ag_214: Off
	ag_215: Off
	ag_216: Off
	ag_301: Off
	ag_302: Off
	ag_303: Off
	ag_304: Off
	ag_305: Off
	ag_306: Off
	ag_307: 
	ag_308: 
	ag_310: Off
	ag_311: Off
	ag_401: Off
	ag_402: Off
	ag_403: 
	ag_404: 
	ag_405: Off
	ag_406: Off
	ag_407: Off
	ag_408: Off
	ag_409: 
	ag_410: 
	ag_411: Off
	ag_412: Off
	ag_413: 
	ag_501: 
	ag_503: Off
	ag_504: Off
	ag_505: Off
	ag_506: Off
	ag_507: Off
	ag_508: Off
	ag_509: Off
	ag_601: Off
	ag_602: Off
	ag_603: 
	ag_604: 
	ag_606: Off
	ag_607: Off
	ag_608: Off
	ag_609: 
	ag_610: 
	ag_6101: Off
	ag_612: Off
	ag_701: Off
	ag_702: Off
	ag_703: 
	ag_704: 
	ag_705: Off
	ag_706: Off
	ag_707: Off
	ag_708: Off
	ag_709: Off
	ag_710: Off
	ag_711: Off
	ag_801: Off
	ag_802: Off
	ag_803: 
	ag_804: Off
	an_805: 
	ag_806: Off
	ag_807: Off
	ag_808: 
	ag_809: 
	ag_810: Off
	ag_811: Off
	ag_812: Ja
	ag_813: Off
	ag_814: 
	ag_815: Off
	an_901: 
	ag_902: Ja
	ag_903: Off
	ag_904: 
	ag_905: 
	ag_906: Ja
	ag_907: Off
	ag_909: Ja
	ag_910: Off
	ag_911: 
	ag_912: 
	ag_1001: Ja
	ag_1003: Off
	ag_1002: Off
	ag_1004: Off
	ag_1005: 
	ag_1006: 
	ag_1007: 
	ag_1008: Ja
	ag_1009: Off
	ag_1010: Ja
	ag_1011: Off
	ag_1102: Off
	ag_1103: Off
	ag_1104: Off
	ag_1105: Off
	ag_1106: Off
	ag_1107: Off
	ag_1108: Off
	ag_1109: Off
	ag_1202: Off
	ag_1203: Ja
	ag_1204: Off
	ag_1205: Ja
	ag_1206: jährlich
	ag_1207: Off
	ag_1208: 
	ag_1209: 
	ag_1210: 
	ag_1212: Ja
	ag_1213: Off
	ag_1301: Ja
	ag_1302: Off
	ag_1303: Off
	ag_1304: Off
	ag_1305: Ja
	ag_1306: Off
	ag_1307: Off
	ag_1308: 
	ag_1309: 
	ag_1401: Ja
	ag_1402: Off
	ag_1403: Off
	ag_1404: Ja
	ag_1405: Off
	ag_1406: Ja
	ag_1407: Off
	ag_1408: 
	an_1409: 
	an_1410: 
	an_1411: 
	an_1412: 
	an_1413: 
	an_1501: 
	an_1502: 
	an_1503: 
	an_1504: 
	an_1505: 
	ag_1601: 
	ag_1602: 
	ag_1603: 
	ag_1604: Off
	ag_1605: 
	ag_1606: Off
	ag_1607: 
	ag_1610: Ja
	ag_1608: 4
	ag_1609: Ja
	ag_1701: 
	ag_1702: 
	ag_1801: 
	ag_18011: Off
	ag_1802: 
	ag_1803: Off
	ag_1804: 
	ag_1815: Off
	ag_1805: 
	ag_1807:  
	ag_1808: 
	ag_1810: 
	ag_1811: 
	ag_101: Ja
	ag_102: Off
	ag_103: Off
	ag_204: Off
	ag_200: Off
	ag_209: 
	ag_vs: [ ]
	ag_6061: Off


